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A Verfügender Teil

I Planergänzung

Ergänzend zu der Bestimmung in A Xl 2.3 des Planfeststellungsbeschlusses des Hessischen

Ministeriums tür Wirtschaft, Verkehr und 
,Landesentwicklung 

vom 18.12.2007 - PF-66p-V -
gelten die nachfolgenden Regelungen:

1. Die Eigentümer von Grundstücken, die innerhatb der in der Anlage zu diesem Plan-

ergänzungsbeschtuss bezeichneten Gebiete belegen sind 'oder von den Gebiets-

grenzen angeschnitten werden, können verlangen, dass die Dacheindeckungen von

Gebäuden auf diesen Grundstücken, die bis zum 23.03.2007 errichtet worden sind
'

gegen wirbelschleppenbedingte Windböen gesichert sind.

2. Den nach Ziler 1 Anspruchsberechtigten

der Vorhabensträgerin die Vornahme der

cherungsmaßnahmen oder auf Nachweis

wendungeh beanspruchen.

wird ein Wahlrecht eingeräumt, ob sie von

gemäß Ztfier 1 erforderlichen baulichen Si-

die Erstattung der dafür erforderlichen Auf-

3. Den Eigentümern im Sinne der Ziffer 1 gleichgestellt sind dinglich Berechtigte an den

Grundstücken.

4. Der Anspruch nach Zitfer 1 besteht nicht, soweit die auf den Grundstücken errichte-

ten Gebäude hinsichtlich der Qacheindeckungen den Anforderungen des $ 12 der

Hessischen Bauordnung in der zum Zeitpunkt ihrer Errichtung anwendbaren Fassung

nicht genügen.

ll Hinweis :

lm Ubrigen bleibt der Planfeststellungsbeschluss des Hessischen Ministeriums für Wirt-

schaft, Verkehr und Landesentwicklirng vgm 18.1 2.2007 - PF-66 p-V - durch diesen Planer-

gänzungsbeschluss unberührt.
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B Sachverhalt

Mit Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau des Verkehrsflughafens Frankfurt Main vom

18,12.2007 - PF-66 p-V - hat das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Lan-

desentwicklung (HM\ A/L) u. a. die Errichtung der zwischenzeitlich realisierten Landebahn

Nordwest sowie eines dritten Terminals auf dem südöstlichen FlUghafengelände zugelassen.

Zugleich wurde die Vorhabdnsträgerin im Planfeststellungsbeschluss vom 18.1 2.2007 unter
'

A Xl .2.3 dazu verpflichtet, nachweislich durch eine Wirbelschleppe eines auf dem Flughafen

Frankfurt.Main landenden oder startenden Luftfahrzeugs verursachte Schäden auf ihre Kos-

ten zu beseitigen oder die angemessenen Kosten der Schadensbeseitigung zu eistatten.

Diese Verpflichtung wurde in dem Klageverfahren vor dem Hessischen Venrualtungsgerichts-

hof (Hess. VGH) am 26.06.2009 durch Prozesserklärung bzgl. der Beweislast abgeändert,

so dass Geschädigte keinen Nachweis führen müssen, dass ein Schaden auf Wirbelschlep-

r die mündliche Verhandlung, Az.

11 C 227108.T u. a., S. 55 f.).

Un$eachtet der Inbetriebnahme der Landebahn Nordwest hält sich die Zahl der bei der Vor-

habensträgerin jährlich gemeldeten Schadensfälle, die von den Geschädigten auf Wirbel-

schleppen von auf dem Frankfurter Flughafen tandenden Luftfahzeugen zurückgeführt wer-

den, auf einem weitgehend konstanten Niveau. lh dem Zeitraum von Mitte Februar bis Ende

April z}1g'wurde der Vorhabensträgerin jedoch eine größere Anzahl von Schäden gemeldet

als im vergleichbaren Zeitraum des vorangegangenen Jahres. Während in dem genannten

Zeitraum des Jahres 2012vier Fälle gemeldet wurden, wurden in dem gleichen Zeitraum des

Jahres 2013 insgesamt 22 Fälle gemeldet. Das HM\ M, hat dies ztrm Anlass genommen,

die genauen Ursachen für diese Vorkommnisse näher zt) überprüfen. Hierzu hat das

HM\ ruL die Schadensfälle bel der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH auf einen möglichen

Zusammenhang zu, Flugbewegungen hin untersuchen lassen' und den Deutschen Wetter-

dienst zur Beurteilung der jeweiligen meteorologischen Situation eingebunden. Die hieraus

gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass es keinen zweifetsfreien Beweis dafür gibt, dass die

in der jüngeren Vergangenheit gemeldeten Schadensfälle allesamt tatsächlich auf Wirbel-

schleppen zurückzuführen sind. Es kann allerdings auch nicht zweifelsfrei ausgeschlossen

werden, dass.zumindest ein Teil der gemeldeten Schäden von Wirbelschleppen verursacht

wurde.

Auf der Grundlage dieser Tatsachen hat das HM\ ruL mit Schreiben vom 24.04.2013 ein

förmliches Verfahren zur Ergänzung der im Planfeststetlungsbeschluss vom 18.12.2007 ver-

fügten Schutzauflagen um bauliche Sicherungsmaßnahmen ,eingeleitet und der Vorha-

-2-
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bensträgerin den Entwurf eines Entscheidungssatzes mit der Gelegenheit zur Stellungnahme

übersandt. Die Vorhabensträgerin hat mit Schreiben vom 03.05.2013 mitgeteilt, es fehle an

belastbaren Nachweisen, dass die bei ihr gemeldeten Ereignisse 'auf Wirbelschleppen zu-

rückzuführen seien, so dass weitere Schutzmaßnahmen rechtlich nicht erforderlich erschei-

nen würden. Zudem hat die Vorhabensträgerin mit Schreiben vom 03.05.2013 ihre Auffas-

sung insbesondere zur Abgrenzung des maßgeblichen Gebiets sowie zum Vollzug geäußert.

C Entscheidungigründe

Das HM\ A/L ist nach S 10 Abs. 8 S. 2 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) vom 10.05.2007 (BGBI. I

S.698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.12.2012 (BGBI. I S. 2454) in Verbindung mit

S 76 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG) vom 15.01 .2010 (GVBI. I S. 1B) in

Verbindung mit SS I ff. LuftVG, SS 74,75 HVwVfG berechtigt, die unter A Xl 2.3 verfügte

Nebenbestimmung des Planfeststellungsbeschlusses zum Ausbau des Verkehrsflughafens

Frankfurt Main vom 18.12.2007 - PF-66 p -V - um die Bestimmungen unter A I dieses Plan-

ergänzu ngsbeschlusses zu ergän zen.

vom 18.12.2007 -'PF-66'p-V - ist ein

2 LuftVG durchgeführt worden.

Das HM\ ruL ist gemäß S 10 Abs. 8 S. 2 LuftVG in Verbindung mit $ 10 Abs. 1 S. 1 l-uftVG

und $ 1 Abs. 2 S. 1 der Verordnung zur Bestimmung von tuftverkehrsrechtlichen Zuständig-

keiten und Zuständigkeiten nach dem Luftsicherheitsgesetz sowie dem Gesetz zum Schutz

gegen Fluglärm (Luftverkehrszuständigkeits-Verordnung) vom 06.10.2011 (GVBI. I S. 526)

für die Ergänzung de.s Ptanfeststellungsbeschtusses zum Ausbau des Verkehrsflughafens

Frankfurt Main vom l*.n.2007 -'PF-66'p-V - zuständig.

Für Planergänzungsverfahren bietet S 76 HVwVfG die verfahrensrechtliche Grundlage (vgl.

BVerwG, Urteil vom 16.03.2006 - 4 A 1A75.04 - BVerwGE 125, 116, 212; BVerwG, Urteil

vom 09.11.2006 -4 A2001.06 - BVerwGE 127,95, 118).'DerAnwendungsbereich des $ 76

HVwVfG ist erötfnet, da die in A Xl 2.3 des Planfeststellungsbeschlusses vom 18.12.2007 -
PF-66'p.V - geregelte Nebenbestimmung vor Fertigstellung des Vorhabens von Amts we-

gen erg änzt und damit geändert werden soll. Das HM\ ruL konnte zum Zwecke der Be-

schleunigung des Verfahrens von der Durchfühfung eines Anhörungsverfahrens gemäß S 76

Abs. 3 HVwVfG absehen. Die hierfür erforderlichen Voraussetzungen liegen vor, denn die

Anderung ist von unwesentlicher Bedeutung im Sinne des $ 76 Abs. 3 HVwVJG.

I Verfahren
.:

Für die Ergänzung des Planfeststellungsbeschlusses

Planergänzungsverfahren im Sinne des g 10 Abs. 8 S.



t
C Entscheidungsgründe -4- Planerg änzu ng sbeschl uss

Wirbelschleppen

Eine beabsichtigte Planänderung lässt das Plangefüge unangetastet und stellt sich als un-

wesenttich im Sinne des $ 76 Abs. 3 HVwVfG dar, wenn sie die Zielsetzung der Planung und

die im ursprünglichen Planfeststellungsbeschluss getroffene Abwägung aller einzustellenden

Belange ihrer Struktur nach unberührt lässt. Dies ist dann der Fall, wenn Umfang und Zweck

des Ausbauvorhabens unverändert bleiben und wenn zusätzliche belastende Auswirkungen

von einigem Gewicht sowohl auf die Umgebung als auch hinsichtlich der Belange Einzelner

auszuschließen sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 20.10.1989 - 4 C 12187 - BVerwGE 84, 31,

34). Nach diesen Maßstäben erweist sich die Anderung als unwesentlich.

Umfang und Zrrveck des Ausgangsvorhabens - die kapazitive Erweiterung des Frankfurter

Flughafens - bteiben unverändert. Zudem sind die Auswirkungen der Anderung als unwe-

sentlich zu beurteilen. Zusätzliche belastende Auswirkungen von einigem Gewicht sowohl

auf die Umgebung als auch hinsichtlich der Belange Ein2elner können ausgeschlossen wer-

den. Die Ergänzung des Schutzkonzepts bzgl. Wirbelschleppen wirkt sich auf die Flughafen-

anrainer ausschließlich begünstigend aus.

Das HMWVI- hat sein Verfahrensermessen als zuständige Planfeststellungsbehörde mit dem

Ziel ausgeübt, das Verfahren zugunsten eiher zügigen Reatisierung der mit der Planergän-

zung verfolgten präventiven Schutzansprüche zu beschleunigen. Es hat sich infolge dessen

dazu entschtossen, ein vereinfachtes Planfeststellungsverfahren nach S 76 Äns. 3 HVwVfG

durchzuführen. Die Voraussetzungen für die Durchführung eines vereinfachten Planfeststel-

lungsverfahrens liegen, wie dargelegt, vor.

ll Materielles Recht

Allgemeines

Das im Rahmen der Planfeststellung zum Ausbau des Verkehrsflughafens Frankfurt Main

verfügte Schuizkonzept bzgl. Wirbelschleppen, welches für Geschädigte Schadensersatzan-

sprüche gegen die Vorhabensträgerin ohne Nachweis der.konkreten Schadensursache vor-

sieht, wird durch diesen Planergänzungsbeschluss um präventive Sicherungsmaßnahmen

enrueitert. Damit wird über die nachträgliche Regulierung von Schäden hinaus bereits der

Eintritt von wirbetschleppenbedingten Sachschäden verhindert. Zwar ist weder der zweifels-

freie Beweis möglich, dass die aus der unrhittelbaren Umgebung des Verkehrsflughafens

Frankfurt Main gemeldeten Sachschäden tatsächlich"atlesamt wirbelschleppenbedingt sind,

aber es kann umgekehrt auch nicht belegt werden, dass die insbesondere 
'im 

Bereich der

Anfluggrundlinien gemeldeten Schadensfälle nicht auf Wirbelschleppen zurückzuführen sind.

In dieser Berfueislage dienen die verfügten präventiven Sicherungsmaßnahmen der Verhin-
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derung weiterer Schäden an Gebäudedächern und bewirken eine weitestgehende Vorsorge

vor weiieren Sachschäden. Die Planfeststellungsbehörde trägt damit verbliebenen Unsicher-

heiteq im Hinblick auf wirbelschleppenbedingte Wirkungszusammenhänge, die sich auch

nach den vorliegenden Gutachten (vgl. Gutachten ,,Auswirkunlen von Wir:belschleppen am

Flughafen Frankfurt Main" der GfL Geseltschai für, Luftverkehrsforschung und der Dziomba

Aeronautical Consulting in der Fassung vom 16.11.2006 sowie ,,sensitivitätsanalyse zum

Gutachten G1 - Umweltverträglichkeitsstudie utid Landschaftspflegerischer Begleitplan An-
\.

hang ll.1 Auswirkungen von Wirbelschleppen am Flughafen Frankfurt Main" der GfL Gesell-

--. schaft für Luftverkehrsforschung vom 26.07.2007) nicht mit letzter Gewissheit aufklären las-

sen, vorbeugend Rechnung. Dies erscheint unter Einbeziehung der aus dem tatsächlichen

Betrieb des um eine w'eitere Landebahn enrueiterten Flughafens resultierenden Erkenntnisse

in die Abwägung als zielführend und geboten

2 Zu den Regelungen im Einzelnen
. 5_ir 

,

2.1 Bauliche Sicherungsmaßnahmen (zu A I 1)

Gemäß der Regelung unter A I 1 dieses Planergänzqngsbeschlusses können Eigentümer

von Grundstücken, die innerhalb der in der Anlage zu diesem Planergänzungsbeschluss

bezeichneten Gebiete belegen sind oder von den Gebietsgrenzen angeschnitten werdeh,

verlangen, dass die Dacheindeckungen von Gebäuden auf diesen Grundstücken, die bis

zum 23.03.2007 errichtet worden sind, gegen wirbelschleppenbedingte Windböen gesichert

sind.

2.1.1 Schutzniveau ^.

Die unter A | 1 dieses Planergänzungsbeschlusses verfügten baulichen Sicherungsmaß-

nahmen beinhalten die erforderliche Sicherung von Dacheindeckungen von Gebäuden. Eine

Sicherung kann durch Klammerung, Nageln oder eine andere geeignete Formen der Befes-

tigung erfolgen, wobei sich das Erfordernis einer Sicherung aus dem Zustand der bestehen-

den Dacheindeckung ergibt, der sich nach der maßgeblichen Technischen Baubestimmung

i. S. d. $ 3 Abs. 3 HBO (vgl Erlass des HM\AruL ,,Liste und Übersicht der im Land Hessen

bauaufsichtlich eingeführten Technischen Baubestimmungen" vom 18.06.2012 (StAnz.

S. 693), ergänzt durch Erlass des HMVWL vom 26.03.2013 (StAnz. S. 534) sowie DIN 1055-

4 bzw. DIN EN 1991-1-4) bestimmt. Maßnahmen an Dächern, die diesen Standards bereits

genügen, sind mit'Blick auf die Zielsetzung der Sicherungsmaßnahmen nicht geboten. Der

Schutzanspruch dient vielmehr der möglichst flächendeckenden Herstellung normgerechter

Dacheindeckungen, die nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde solchen Windlas-
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ten standhalten, die auch von Wirbelschleppen der auf den Flughafen Frankfurt Main anflie-

genden Luftfahrzeuge nicht überschritten werden können.

Mit dem Anspruch auf Sicherungsmaßnahmen wird an die vorhand]elne Gestaltung von

Dacheindeckungen angeknUpft. Ansprüche auf eine über die Sicherung der Eindeckung hin-

ausgehende Anderung von Gebäudedächern hält die Plahfeststellungsbehörde vor dem Hin-

tergrund des Schutzziels nicht für angezeigt.

2.1.2 Anspruchsgebiete

Die in der Anlage zu diesem Planergänzungsbeschluss dargestellten Gebiete orientieren

sich an dem Vorkommen von potentiell Wirbelschleppen verursachenden Flugbewegungen

in der Umgebung des Verkehrsflughafens Frankfurt Main und erfassen sämtliche Bereiche,

in denen Anflüge in relevanter Höhezu erwarten sind. Abflüge sind nicht zu berücksichtigen,

da Wirbelschleppen beim Start durch die veränderte Kläppenstellung weniger stark sind und
t

durch den höheren Triebwerksschub relativ schnell zerstört werden (vgl. Planfeststellungs-

beschluss vom 18.12.2007 - PF-66 p-V -, S. 654).

Mit Blick auf die Syötemgenauigkeit des tnstrumentenlandesystems (lLS) sind Anflüge nach

den hierfür anwendbaren, bereits der Flugverfahrenskonstruktio'n zugrunde liegenäen Krite-

rien der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) maximal in einem ,,Trichter" mit

einem'Öffnungswinkel von +/- 2,4" um die Anfluggrundlinien - ausgehend vom Standort der

jeweiligen |LS-Landekurssender. - zu erwarten (vgl. Zitf 2.3.2 i. V. m. Table l-2-2-1' des

ICAO-Document 8168 ,,Procedures for Air Navigation Services: Aircraft Operations - Volu-

me t: Flight Procedures", 2006). Es war daher sachgerecht, die seitliche Abgrenzung der

Anspruchsgebiete mittels dieses Kriteriums vorzunehmen.

Die Gebiete waren der Länge nach so'zü begrenzen, dass von der Schwelle der Bahnen aus

betrachtet bei einem Anflugwinkel von 3o alle Anflüge unte r 1.100 Fuß über Grund - bezo-

gen auf das Niveau der jeweiligen Schwelle - erfasst werden. Dies entspricht einer Entfer-

nung von den Landebahnschwellen von ca. 6.398 Metern. Die Planfeststellungsbehörde hat

sich bei dieser Abgrenzung von folgenden Enrvägungen leiten lassen: Eine Höhendi fferenz

von 1.OOO Fuß stellt das international gebräuchliche Maß der vertikalen Wirbelschleppenstaf-

felung von Luftfahrzeugen dar (vgl. äaft.5.3.2 des ICAO-Document 444:4,,Procedures for Air

Navigation Services:'Air Traffic Management", 2OO7). Dem kann.die Wertung entnommen

werden, dass jenseits dieser Höhendifferenz kein Risikopotential infolge von Wirbelschlep-

pen besteht. Gleichwohl wurde bei der Bemessung der'Gebiete ein Sicherheitszuschlag von

jeweils 100 Fuß hinzugerechnet, mit dem auch die Höhe von Gebäuden sowie etwaige klein-
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räumige Anderungen der Topographie gegenüber der jeweiligen Höhe der Landebahn-

schwelle erfasst werden. Damit befinden sich die der Planergänzung zugrunde liegenden

Annahmen mit Blick auf Topographie und Bebauungssituation in den Bereichen der Anflug-

grundlinien ,,auf der sicheren Seite". Zudem hat die Planfeststellungsbehörde eine weitere

Sicherheitstoleranz dadurch venruirklicht, dass die Bestimmung der Uberflughöhen unter An-

nahme eines konstanten Gleitwinkels in Bezug auf die Landebahnschwellen und nicht auf

die (um ca. 400 Meter hinter den Landebahnschwellen befindlichen) idealen Aufsetzpunkte

erfolgt ist, auf die sich das Gleitwegsignal des ILS bezieht. Damit kann ausgeschlossen wer-

den, dass die tatsächlichen 'ÜOertlughöhen signifikant die Annahmen dieses 'Planergän-
:

zungsbeschlusses unterschreiten.,

Die Anspruchsgebiete waren für sämtliche zum Landen zugelassenen Pisten des Flughafens

Frankfurt Main zu definie,ren, entgegen der Einschätzung der Vorhabensträgerin also auch

für die Piste 07 C | 25 C, die dezeit überwiegend zum Stä'rten venruandt wird, aber genehmi-

gungsrechtlich ebenso für Landungen zur Verfügung steht.

Die so bemessenen und in der Anlage zu diesem Planergänzungsbeschluss dargestellten

Gebiete erfassen den weit überwiegenden Teil der Schadensfälle, die der Fraport AG seit

tnbetriebna'hme der Landebahn Nordwest in Bezug auf das gesamte Landebahnsystem ge-v

meldet wurden.

Da die Abgrenzung der unter A | 1 angeführten Gebiete nicht parzellenscharf entlang von

Grundstücksgrenzen verläuft, weiden einzelne Grundstücke nur angeschnitten. Mit der unter

A I 1 verfügten Regelung Wird klargestellt, dass sich der Anspruch auf bauliche Sicherungs-

maßnahmen auch auf diese angeschnittenen Grundstücke erstreckt. Es erfolgt somit zu

Gunsten dieser Betroffenen eine Gleichstellung mit den Eigentümern der Grundstücke, die

votlständig innerhalb der in der Anlage zu diesem Planergänzungsbeschluss bezeichneten

Gebiete liegen.

Der von der Vorhabensträgerin'vorgeschlagenen Gebietsabgrenzung für die Sicherung der

Dacheindeckungen von Gebäuden gegen wirbelschleppenbedingte Windböen nach Maßga-

be des Öräventionsgebiets des Flughafgns Zürich kann nicht gefolgt werden. Dieses für den

Flughafen Zürich entwickelte Gebiet kann nicht ohne weiteres auf die Situation am Verkehrs-

flughafen Frankfurt Main übertragen werden.
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2.1.3 Stichtagsregelung

Der Anspruch nach A I 1 besteht nur für die Grundstücke, die am '23.0g.2007 bereits bebaut

gewesen sind und deren Bebauung zum Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs

noch existiert. Der 23.03.2007 als Stichtag für die Bebauung des Grundstücks ist der Zeit-

punkt, zu dem in dem Verfahrefh um den Ausbau des.Verkehrsflughafens Frankfurt Main die

Vorhabensunterlagen erneut öffentlich ausgetegt wurden. Spätestens ab diesem Zeitpunkt

konnten die Betroffenen die Zunahme der flugbetrieblichen Auswirkungen durch die

Vorhabensplanung absehen und für die nbrmgerechte Dacheindeckung von Neubauten auch

unter diesem Aspekt Sorge tragen.

2.2 Wahlrecht des Anspruchsberechtigten (zu A I 2)

Dem Anspruchsberechtigten bleibt es selbst überlassen, ob er von der Vorhabensträgerin

die Vornahme der örforderlichen baulichen Sicherungsmaßnahmen verlangjt oder sich die

Kosten für erforderliche bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen entsprechenden Nachweis

erstatten lässt. Durch das dem Anspruchsberechtigten eingeräumte Wahlrecht wird ein mög-

lichst einfacher, seinen Bedürfnissen entsprechender Vollzug gewährleistet. Die von der

Vorhabensträgerin gegen das Wahlrecht vorgetragenen praktischen Enrvägungen des Voll-
(

zugs überwiegen nicht das berechtigte Interesse der Anspruchsberechligten an einem Wahl-

recht. Der möglichenrueise geringere Verwaltungsaufwand für Anspruchsberechtigte im Fall

der Umsetzung der Maßnahme durch die Vorhabensträgerin rechtfertigt es nicht, An-

spruchsberechtigten ein Wahlrecht generell abzusöhneiden.'

2.3 Dinglich Berechtigte als Anspruchsinhaber (zu A | 3)

Den Eigentümern im Sinne von A | 1 gleichgestellt sind gem. A | 3 dinglich Berechtigte an

Grundstücken, die innerhatb der in der Anlage zu diesem Planergänzungsbeschluss be-

zeichneten Gebiete belegen sind oder von den Gebietsgrenzen angeschnitten werden. Die

Enrveiterung der Anspruchsberechtigung erfordert, dass das jeweilige dingliche Recht einen

Bezug zu den zu sichernden Gebäuden aufweist (2. B. Erbbaurecht).

2.4 Anforderungen der Hessischen Bauordnung (zu A | 4)

Der Anspruchssauschtuss nach A | 4 sieht vor, dass der Anspruch gemäß A I 1 nicht be-

steht, soweit die auf den Grundstücken errichteten Gebäude hinsichtlich der Dacheinde-

ckungen den Anforderungen des S 12 der Hessischen Bauordnung in der zum Zeitpunkt ih-

rer Errichtung anwendbaren Fassung nicht genügen. Gemäß $ 12 HBO müssen bauliche

Anlagen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass insbesondere durch
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Einflüsse der Witterung Gefahren, unzumutbare Nachteile oder unzumutbare Belästigungen

nicht entstehen. Soweit ein Gebäude diese grundlegende Anforderung zum Zeitpunkt seiner

Errichtung bereits nicht erfüllt hat, ist der Eigentümer des Grundstücks nicht als schutzwürdig

änzusehen. Zugleich ist mit der Bezugnahme auf die jeweils anwendbare Gesetzesfassung

klargestellt, dass eine ,,dynamische Betreiber- bzw. Nachrüstungspflicht" nicht besteht und

daher in Bezug auf die Schutzansprüche ohne Belang ist.

D Kostenentscheidung

Die Entscheidung ist gemäß SS 1, 3 VwKostG in Verbindung mit $$ 1, 2 LuftKostV kosten-

pflichtig. Die Fraport AG trägt gemäß SS 1 , 13 Abs. 1 Nr. 1 VwKostG die Kosten (Gebül'iren

und Auslagen) dieses Planer$änzungsverfahrens. Die Höhe d.er Gebühr sowie die zu erstat-

tenden Auslagen werden gesondert festgesetzt.

E Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Planergänzungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner Zustel-

lung bei dem Hessischen Venryaltungsgerichtshof, Brüder-Grimm-Platz 1-3, 34117 Kassel,

schrift lich Klage erhoben' werden

Die Klage kann nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei

hessischen Gerichten und Staatsanwaltschaften vom 26. Oktober 2AO7 (GVBI. I S. 699)

auch mittels eines elektronischen Dokuments in einer aus der Anlage 2 zu dieser Verord-

nung ersichtlichen Form erhoben werden. Auf die Notwbndigkeit einer qualifizie?ten digitalen

Signatur bei Dokumenten, die einem schriftlich zu untezeichnenden Schriftstück gleichste-

hen, wird hingewiesen ($ 55a Abs.1 Satz 3 Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO -in Ver-

bindung mit Nr. 2 der Anlage 2 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei

hessischen Gerichten und Staatsanwaltschaften):,

enstand des Klaciebeqehrens be-

zeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden T.at-

sachen und Beweismittei sollen angegeben, der angefochtene Planergänzungsbeschluss

soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.

Gemäß S 67 Abs. 4 VwGO muss sich vor dem,Venrvaltungsgerichtshof jeder Beteiligte durch .

einen'Rechtsanwatt oder einen Rechtslehrer an.einer deutschen Hochschule im Sinne des

Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt ats Bevollmächtigten vertreten

tassen, Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch

Beamie oder Angestellte mit Befähigung zum'Richteramt sowie Diplomjuristen im höheren
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Dienst, Gebietskörperschaften auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum

Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommunalen Spitzenver-

bandes des Landes, dem sie.'als Mitglied zugehören, vertreten lassen.

den 10. Mai 2013

(Staatsminister)

Florian Rentsch

I


